
einkommens um das 1,5- bis 2fache. In den städtischen 
Familien verringert sich wesentlich die erzieherische 
Bedeutung des unmittelbaren Arbeitsbeispiels und der 
persönlichen Arbeitsbeteiligung am Familienhaushalt. 
Das große Informationsvolumen, das der Jugendliche 
außerhalb der Familie empfängt, mindert die Autori
tät der letzteren usw.

Auch die Notwendigkeit des Abschlusses der Ausbil
dung, die Aufnahme der beruflichen Tätigkeit usw. be
dingt, daß ein erheblicher Teil der Jugend aus der Fa
milienkontrolle heraustritt, da sich oft ein Wechsel des 
Wohnortes für den Betreffenden erforderlich macht.

Zu sehen ist ebenfalls, daß sich unter städtischen Be
dingungen die soziale Kontrolle des Verhaltens der 
Minderjährigen kompliziert gestaltet (die Hälfte der 
Rechtsverletzungen erfolgt nach 22 Uhr, obgleich sich 
Jugendliche zu dieser Zeit nicht außerhalb des Hau
ses befinden sollen; 40 % der Rechtsverletzungen wer
den im betrunkenen Zustand begangen, obgleich der 
Verkauf von Spirituosen an Minderjährige verboten 
ist; 10 bis 15 % der Rechtsverletzungen werden von 
Jugendlichen verübt, die nirgends lernen oder arbei
ten).
Schließlich ist die bürgerliche Propaganda nach 
Kräften bemüht, die Massenmedien, den Tourismus, 
den Kulturaustausch, die Mode usw. zu dem Zwecke 
auszuschlachten, um in der Jugend Anschauungen, 
Sitten- und Verhaltensstereotype zu züchten, die der 
sozialistischen Gesellschaft wesensfremd sind.

Maßnahmen der speziellen Prophylaxe

Das System von Maßnahmen der speziellen Vorbeu
gung der Kriminalität und anderer Rechtsverletzungen 
Jugendlicher umfaßt vier Hauptstufen (auf einer je
den von ihnen verbinden sich Maßnahmen konkreten 
und verallgemeinerten Charakters):
1. Die frühzeitige Vorbeugung durch Verbesserung der 
Lebensbedingungen und der Erziehung der Minderjäh
rigen und jungen Erwachsenen, die unter ungünstigen 
Verhältnissen leben, und die Beseitigung (Verhütung) 
von Quellen negativer Einflüsse. Hierzu gehören:
a) die Vormundschaft, Fürsorge, Unterbringung in 
einem Kinderheim oder sonstige staatliche oder gesell
schaftliche Hilfe;
b) die Arbeitsvermittlung, Ausbildungsvermittlung, or
ganisierte Freizeitgestaltung;
c) die Beseitigung von Mängeln und Verstößen in der 
Tätigkeit der Organe, die sich mit der Erziehung der 
Minderjährigen und jungen Erwachsenen befassen und 
die Prophylaxe der Rechtsverletzungen in diesem Be
reich;
d) die Anwendung von gesellschaftlichen, zivilrecht
lichen, disziplinarischen, administrativen, strafrechtli
chen Einwirkungsmaßnahmen gegenüber Personen, die 
ihren Erziehungspflichten nicht nachkommen oder auf 
minderjährige bzw. junge Erwachsene einen negativen 
Einfluß ausüben;
e) Maßnahmen mit Verbots- und einschränkendem 
Charakter (Verbot von Filmen und Druckerzeugnissen, 
die verbrecherische Verhaltensweisen verherrlichen, 
das Verbot des Ausschanks alkoholischer Getränke an 
Minderjährige usw.);
f) juristische und pädagogische Breitenarbeit.

2. Die frühzeitige Vorbeugung durch erzieherischen 
Einfluß auf die minderjährigen und jungen Menschen, 
deren Verhalten auf die reale Gefahr der Begehung 
von Straftaten hindeutet. Hierzu gehören:
a) Maßnahmen zur Verbesserung des Lebens und der

Erziehung und zur Beseitigung von Quellen negativer 
Einflüsse usw., die den oben genannten analog sind;
b) die Registrierung bei den Organen, denen die Kri
minalitätsprophylaxe der Minderjährigen für die fort
währende Erziehungsarbeit und Kontrolle obliegt;
c) die Anwendung von Maßnahmen der gesellschaftli
chen Einwirkung (Erörterung in den gesellschaftlichen 
Organisationen, Übergabe an das Kameradschaftsge
richt usw.);
d) die Anwendung von Maßnahmen der administrati
ven Einwirkung (Geldstrafe, kurzfristiger Arrest für 
Ordnungswidrigkeiten usw.);
e) die Anwendung von Zwangsmaßnahmen der erziehe
rischen Einwirkung (Verwarnung, Verpflichtung zur 
Wiedergutmachung des verursachten Schadens, Auf
sichtsunterstellung, Einweisung in eine spezielle Er
ziehungsinstitution) ;
f) die Anwendung zivilrechtlicher Maßnahmen (Scha
denersatzklage) ;
g) juristische und pädagogische Breitenarbeit.

3. Die Vorbeugung erneuter Straftaten. Hierzu gehö
ren:
a) Anwendung prozeßrechtlicher Zwangsmaßnahmen 
zur Unterbindung kriminellen Handelns (Arrest, Ein
zug der zur Straftat benutzten Gegenstände usw.);
b) vorbeugend-erzieherische Tätigkeit durch die Pro
zeßbeteiligten ;
c) Maßnahmen zur Gewährleistung einer maximalen 
vorbeugend-erzieherischen Einwirkung des Gerichts
verfahrens auf die Bürger;
d) Maßnahmen zur Aufdeckung und Beseitigung der 
Ursachen und Bedingungen, die zu kriminellen Hand
lungen Minderjähriger beitrugen (Abkauf von Diebes
gut, nachlässige Aufbewahrung von Instrumenten 
usw.);
e) Maßnahmen zur Verhütung des Abgleitens von an
deren Minderjährigen und jungen Erwachsenen auf die 
kriminelle Bahn, die ebenso wie der Beschuldigte nega
tiven Einflüssen ausgesetzt sind;
f) Maßnahmen der Einwirkung auf Personen, die ihre 
dienstlichen oder gesellschaftlichen Pflichten zur Er
ziehung Minderjähriger und junger Erwachsener und 
zur Vorbeugung von Rechtsverletzungen dieses Perso
nenkreises verabsäumten, Maßnahmen zur Beseitigung 
dieser Mängel und Verstöße;
g) juristische und pädagogische Breitenarbeit.

4. Die Vorbeugung der Rückfallkriminalität. Hierzu ge
hören :
a) Maßnahmen zur Besserung und Umerziehung Min
derjähriger und junger Erwachsener, die Straftaten be
gangen haben;
b) Maßnahmen der sozialen Anpassung bedingt Ver
urteilter und Haftentlassener (Vorbereitung auf die 
Bedingungen des Lebens in einem Kollektiv, soziale 
Hilfe und soziale Kontrolle);
c) juristische und pädagogische Breitenarbeit.
Alle Stufen des Systems von Maßnahmen der speziel
len Vorbeugung der Jugendkriminalität in der UdSSR 
stehen im Zusammenhang mit der Tätigkeit spezieller 
Organe, die die Besonderheiten der Psychologie, der 
rechtlichen und faktischen Lage dieser Personen be
rücksichtigen.
Eine frühzeitige Vorbeugungsarbeit wird ausgeübt von 
den Vormundschafts- und Fürsorgeorganen, von den 
Kommissionen für Angelegenheiten Minderjähriger bei 
den Exekutivkomitees der örtlichen Sowjets, von Kin
derhorten und speziell für die Arbeit mit Minderjäh-
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